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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Der Totalrevision des Datenschutzgesetzes und der Änderung weiterer Erlasse zum
Datenschutz nahm sich in der Herbstsession 2019 der Nationalrat als Erstrat an. Das ein
Jahr zuvor verabschiedete und am 1. März 2019 in Kraft getretene Schengen-
Datenschutzgesetz, das aus Gründen der zeitlichen Dringlichkeit zunächst nur die
Schengen-relevanten Anpassungen umsetzte, wird mit der Annahme des
totalrevidierten Gesetzes wieder ausser Kraft treten. Mit der Totalrevision sollen über
die Schengen-Anforderungen hinausgehend einerseits die Schwächen des heutigen
Datenschutzrechts, das noch aus einer Zeit vor dem Internet stammt, behoben und
andererseits die Entwicklungen auf EU- und Europarats-Ebene aufgenommen werden.
Besonders bedeutsam für die Schweiz ist hierbei, von der EU weiterhin als Drittstaat
mit angemessenem Datenschutzniveau anerkannt zu werden. Ansonsten, so wurde
befürchtet, wäre die Schweizer Wirtschaft mit erheblichen Wettbewerbsnachteilen
konfrontiert, da Schweizer Unternehmen nicht mehr so einfach Daten mit Firmen in der
EU austauschen könnten. Bis im Mai 2020 wird die EU die Äquivalenz des Schweizer
Datenschutzes beurteilen, was eine gewisse Dringlichkeit für die Revision gebietet.
Wie schwierig dieses Unterfangen werden würde, hatte sich schon in der
vorberatenden SPK-NR abgezeichnet: Nur mit Stichentscheid des Präsidenten Kurt Fluri
(fdp, SO) hatte sich die Kommission im August 2019 durchgerungen, die Vorlage nach
mehr als einem Jahr Arbeit überhaupt vors Ratsplenum zu bringen. Die wichtigsten
Anpassungen der Kommission am bundesrätlichen Entwurf waren die neu
einzuführende Direktwahl des EDÖB durch die Bundesversammlung, die Einführung
eines Rechts auf Datenportabilität, die Anpassung der Definition der besonders
schützenswerten Personendaten sowie der Verzicht auf eine besondere Regelung für
den Umgang mit Daten verstorbener Personen und auf eine ausdrücklich erforderliche
Einwilligung zum Profiling. Im Rahmen ihrer Beratungen hatte die SPK-NR zudem sechs
Motionen zur Vervollständigung der Datenschutzbestimmungen in weiteren Gesetzen
eingereicht.
Kurz vor der Debatte im Nationalrat hatte das Bundesamt für Justiz überdies eine Liste
dazu veröffentlicht, welche problematischen Differenzen es zwischen dem
Kommissionsvorschlag und den Anforderungen der EU sehe. Auch EDÖB Adrian
Lobsiger hatte in der Presse bezweifelt, dass das von der Kommissionsmehrheit
vorgeschlagene Gesetz mit dem verlangten Niveau der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) mithalten könne; beim Entwurf des Bundesrates
hätte er indes keine Probleme gesehen.
Während der strittige Vorschlag der Kommissionsmehrheit für die SVP bereits zu weit
ging, bemängelten SP, Grüne und GLP, er sei zu lasch. Wirtschaftsverbände drängten
unterdessen auf eine möglichst rasche, EU-konforme Lösung. So wurde im Vorfeld der
nationalrätlichen Debatte von den Mitte- und Linksparteien noch fieberhaft nach
Kompromissen gesucht, um den drohenden Absturz der Revision zu verhindern.

In der Eintretensdebatte in der grossen Kammer wurde von allen Seiten – ausser von
der SVP-Fraktion – betont, wie wichtig und notwendig das vorliegende Revisionsprojekt
sei, sowohl um den Datenschutz dem Internetzeitalter anzupassen als auch um den
Datenschutz auf ein der EU gleichwertiges Niveau zu bringen, auch wenn man in den
Details der Ausgestaltung verschiedene Ansichten vertrat. Die SVP betrieb hingegen
Fundamentalopposition gegen «diesen bürokratischen Unsinn», wie Fraktionsvertreter
Gregor Rutz (svp, ZH) das neue Gesetz nannte, denn es sei insgesamt, vor allem für KMU,
schlechter als das geltende Datenschutzgesetz – ein Argument, das wenig später durch
das Votum von FDP-Vertreter Kurt Fluri (fdp, SO) entkräftet werden sollte, der
berichtete, dass der Gewerbeverband die Stossrichtung der Kommissionsmehrheit
begrüsse und die Rückweisung nicht unterstütze. Mit der DSGVO verkaufe die EU laut
Rutz ihre Bürger für dumm, da sie «kein Mensch» verstehe. «Wir haben langsam genug
davon, jeden Unsinn aus der EU ungesehen zu übernehmen!», ärgerte sich der SVP-
Vertreter und rief das Ratsplenum auf, die Vorlage an den Bundesrat zurückzuweisen
mit dem Auftrag, sie zu entschlacken und EU-Vorschriften nur dort zu übernehmen, wo
es unumgänglich sei. Auch eine linke Minderheit hatte ursprünglich die Rückweisung,
allerdings an die Kommission, beantragt und diese beauftragen wollen, die
Vereinbarkeit der Vorlage mit dem Übereinkommen SEV 108 des Europarats, die
Äquivalenz mit dem EU-Datenschutzrecht, die Kompatibilität mit den Schengen-

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2019
KARIN FRICK
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Verträgen und die Nicht-Unterschreitung des heute geltenden Schutzniveaus
sicherzustellen. Um die doch eher dringliche Revision nicht unnötig zu verlangsamen
und um sich einer «produktiven Diskussion» nicht zu verschliessen, zog Cédric
Wermuth (sp, AG) diesen Antrag jedoch «im Sinne eines Vorschussvertrauensbeweises»
zurück und hoffte, das Gesetz während der Beratung noch auf eine den genannten
Forderungen nähere Linie bringen zu können. Der Rückweisungsantrag der SVP-
Minderheit wurde mit 120 zu 66 Stimmen (1 Enthaltung) deutlich verworfen; ausserhalb
der geschlossenen SVP-Fraktion sah niemand eine Rückweisung als den richtigen Weg
an.

Im Laufe der Detailberatung musste der Nationalrat über 45 Minderheits- und mehrere
Einzelanträge befinden, die zu einem beträchtlichen Teil die Unterstützung des
Bundesrates genossen – hauptsächlich immer dort, wo die Kommissionsmehrheit mit
ihrem Vorschlag einen schwächeren Datenschutz wollte als der Bundesrat und somit
das heute geltende Schutzniveau oder die Anforderungen der EU und/oder des
Europarats unterschreiten wollte. So war die Kommissionsmehrheit bestrebt, sowohl
die Daten über gewerkschaftliche Ansichten und Tätigkeiten als auch die Daten über
Massnahmen der sozialen Hilfe aus dem Katalog der besonders schützenswerten Daten,
für deren Bearbeitung besondere Anforderungen gelten, zu streichen. Während eine
bürgerliche Ratsmehrheit die Streichung der Daten über gewerkschaftliche Ansichten
und Tätigkeiten guthiess, schwenkte der Nationalrat bei den Daten über Massnahmen
der sozialen Hilfe – neben Sozialhilfedaten sind davon auch solche über
Sozialversicherungsmassnahmen bei Krankheit oder Unfall, Massnahmen der
Vormundschaftsbehörden oder KESB, die fürsorgerische Unterbringung in
psychiatrischen Kliniken, Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligungen erfasst – auf
die Linie des Bundesrates zurück und beliess sie im Katalog. Grünen-Vertreter Balthasar
Glättli (gp, ZH) hatte zuvor mit Nachdruck klargemacht, dass deren Streichung für die
Grünen und die SP ein Grund wäre, dem Gesetz die Zustimmung zu verweigern. Eine
ähnliche Drohung sprach SVP-Fraktionssprecher Gregor Rutz aus, als die Einschränkung
des Geltungsbereichs des DSG auf natürliche Personen zur Debatte stand: Einem
Gesetz, das – anders als bisher – keinen Datenschutz für juristische Personen mehr
vorsehe, werde man «nie im Leben» zustimmen können. Alle anderen Fraktionen
befanden den Schutz für juristische Personen durch andere gesetzliche Bestimmungen
jedoch als ausreichend und so glich der Nationalrat das DSG mit der Streichung des
Schutzes juristischer Personen an die europäischen Regeln an. Bei der Frage der
Anforderungen für das sogenannte Profiling zeichnete sich während der Diskussion ab,
dass man an diesem Tag keine zufriedenstellende Lösung finden würde. Für jegliche
Formen des Profilings, das die Aargauer Zeitung treffend als die «automatisierte
Auswertung von Daten, mit denen bestimmte Merkmale einer Person bewertet werden,
um etwa Vorhersagen über ihr künftiges Verhalten zu treffen» definierte, hatte der
Bundesrat eine ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person voraussetzen wollen,
wie sie auch zur Bearbeitung besonders schützenswerter Personendaten vorgesehen
war. Da das geltende Recht so eine Regelung für das Erstellen von
Persönlichkeitsprofilen umfasst, würde eine komplette Streichung der ausdrücklichen
Einwilligung zum Profiling, wie es die Kommissionsmehrheit vorgeschlagen hatte, ein
Rückschritt vom aktuellen Schutzniveau darstellen. In der Diskussion wurde
mehrheitlich anerkannt, dass verschiedene Formen des Profilings unterschieden
werden müssten, da es, wie es Balthasar Glättli erklärte, durchaus einen Unterschied
mache, ob Profiling zur Erstellung von passenden Bücherempfehlungen, zur
Abschätzung des Risikos für eine Versicherung oder zur Vorhersage der politischen
Entscheidungen einer Person gebraucht werde. Der Bundesrat unterstützte folglich
einen Einzelantrag Glättli, der eine ausdrückliche Einwilligung nur für ein Profiling mit
hohem Risiko für die Persönlichkeit oder die Grundrechte der betroffenen Person
vorsah. Die Fraktionen der Grünen, SP und GLP unterstützten diesen Antrag ebenfalls,
unterlagen jedoch der bürgerlichen Ratsmehrheit, die beim Vorschlag der
Kommissionsmehrheit ohne besondere Anforderungen für das Profiling blieb. Der
Nachhall der Diskussion war jedoch klar, dass sich der Ständerat noch einmal intensiv
mit dieser Frage auseinandersetzen müsse.
Betreffend die Informationspflicht bei der Beschaffung von Personendaten, die Regeln
für die Bekanntgabe von Personendaten ins Ausland, die Rechenschaftspflicht für
datenbearbeitende Unternehmen über die Einhaltung des Datenschutzrechts sowie das
Auskunftsrecht einer Person zu den über sie gesammelten oder bearbeiteten Daten
lehnte die Volkskammer einige von der Kommissionsmehrheit vorgeschlagene
Lockerungen ab und umschiffte somit ein paar der vielen Klippen im Hinblick auf den
Angemessenheitsbeschluss der EU. Die vom Bundesrat eingefügten Regelungen über
Daten von verstorbenen Personen erachtete der Rat jedoch als nicht notwendig und
strich mit bürgerlicher Mehrheit alle entsprechenden Bestimmungen aus dem Gesetz.
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Ganz neu und weitgehend unbestritten verankerte der Nationalrat auf Vorschlag seiner
Kommissionsmehrheit ein Recht auf Datenportabilität, das heisst auf Datenherausgabe
und -übertragung, im Gesetz. Wie Bundesrätin Karin Keller-Sutter erklärte, habe der
Bundesrat mit dieser Neuerung eigentlich noch zuwarten wollen, bis erste Erkenntnisse
aus der konkreten Umsetzung dieses Rechts in der EU vorlägen; nichtsdestotrotz
unterstützte er den Vorschlag der Kommissionsmehrheit, einen Anspruch jeder Person
auf «die Herausgabe ihrer Personendaten in einem gängigen elektronischen Format
oder sogar deren Übertragung auf einen anderen Verantwortlichen zu verlangen», wie
Keller-Sutter das neue Recht erläuterte.
Zurückgehend auf eine entsprechende parlamentarische Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL; Pa.Iv. 16.409) änderte die grosse Kammer das Wahlverfahren des
EDÖB dahingehend, dass er neu von der Bundesversammlung gewählt und nicht mehr
durch den Bundesrat ernannt und vom Parlament nur bestätigt werden sollte.
Gleichzeitig wurden die Aufsichts- und Untersuchungskompetenzen des EDÖB bei
Datenschutzverstössen gestärkt. Diese Änderung sei von wesentlicher Bedeutung im
Hinblick auf den Angemessenheitsbeschluss der EU, wie Bundesrätin Keller-Sutter
betonte, denn nach bisher geltendem Recht besitze der EDÖB nicht nur weniger
Kompetenzen als die Datenschutzbehörden in Europa, sondern auch als andere
Aufsichtsbehörden des Bundes, zum Beispiel die Finma oder die Weko. Bei den
Strafbestimmungen legte der Nationalrat eine maximale Busse von CHF 250'000 für
Datenschutzverstösse fest. Ein neuer Straftatbestand für die Nichteinhaltung der
Mindestanforderungen an die Datensicherheit im Sinne einer Sorgfaltspflichtverletzung
wurde von der bürgerlichen Ratsmehrheit jedoch nicht goutiert, was laut Bundesrätin
Keller-Sutter für die EU-Angemessenheit problematisch sein könnte. Der letzte grosse
Zankapfel der Vorlage verbarg sich in den Schlussbestimmungen, namentlich in der
Frage zum Inkrafttreten des Gesetzes. Während die Kommissionsmehrheit das
Inkrafttreten um zwei Jahre nach Annahme des Gesetzes beziehungsweise nach
Verstreichen der Referendumsfrist verzögern wollte, beantragte eine Minderheit
Humbel (cvp, AG), wie üblich den Bundesrat das Inkrafttreten bestimmen zu lassen. Eine
solche Verzögerung sei bereits wegen der Schengen-relevanten Bestimmungen des
Gesetzes ein Problem und daher nicht im Interesse der Wirtschaft, was das Argument
der Kommissionsmehrheit gewesen war. Auf Empfehlung des Bundesrates und
entgegen der geschlossenen SVP-Fraktion erteilte die grosse Kammer der zweijährigen
Inkrafttretensfrist eine Absage.

In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat das totalrevidierte Datenschutzgesetz
mit 98 zu 68 Stimmen bei 27 Enthaltungen an. In den ablehnenden Stimmen spiegelte
sich vor allem die Opposition der SVP gegen das Gesetz. Demgegenüber hatte sich die
SP-Fraktion mehrheitlich enthalten und damit signalisiert, dass sie noch weitere
Nachbesserungen erwartete. Wirklich zufrieden mit dem Gesetz in vorliegender Form
war wohl niemand; in dieser Hinsicht sprach das Fazit von Kommissionssprecher
Matthias Jauslin (fdp, AG) Bände: «Wir haben jetzt eine Vorlage, die aus Sicht der
Kommission durchaus bearbeitbar ist.» 1

Institutionen und Volksrechte

Parlamentsorganisation

Im September präsentierte die NZZ das von Sotomo errechnete Parlamentarierrating
2015. Die ideologische Ausrichtung aller Parlamentsmitglieder wird mit Hilfe paarweiser
Vergleiche aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier hinsichtlich ihres
Abstimmungsverhaltens berechnet. Die Skala reicht von -10 (ganz links) bis +10 (ganz
rechts). Die rechte Extremposition wurde im Rating 2015 von Pirmin Schwander (svp, SZ)
und Lukas Reimann (svp, SG) besetzt. Am linken Rand fand sich mit einem Wert von -9.5
Christine Häsler (gp, BE). 
Am deutlichsten rechts und zwar ohne Überschneidung mit anderen Fraktionen stand
die SVP, deren Mitglieder zwischen 6.3 (Jean-Pierre Grin, VD) und 10 positioniert
wurden. Die FDP-Mitglieder schwankten zwischen 1.6 (Christa Markwalder, BE) und 4.1
(Hans-Peter Portmann, ZH) und überschnitten sich damit sowohl mit der BDP (0.9:
Rosmarie Quadranti, ZH bis 2.1: Urs Gasche, BE) als auch teilweise mit der CVP, bei der
Gerhard Pfister (ZG) und Ruedi Lustenberger (LU) mit dem Wert von 3.0 den rechten
und Jacques Neirynck (VD) mit -1.6 den linken Rand abdeckten. Die beiden EVP-
Vertreterinnen, die der CVP-EVP-Fraktion angehören, waren dabei pointierter links (-
2.8) als der Rest der CVP-Fraktion. Die GLP-Fraktion zeigte sich ziemlich geschlossen
und links der Mitte. Bei den Grünliberalen wurden die Extreme von Thomas Böhni (TG,
-1.7) und Martin Bäumle (ZH, -1.2) eingenommen. In ihrem Gesamtwert von -8.0

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 08.09.2015
MARC BÜHLMANN
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deckungsgleich zeigten sich die Grünen und die SP. Während die Genossinnen und
Genossen Extremwerte zwischen -9.1 (Carlo Sommaruga, GE und Susanne Leutenegger
Oberholzer, BL) und -5.7 (Daniel Jositsch, ZH) einnahmen, fanden sich bei den Grünen
Christine Häsler (-.9.5) und Yvonne Gilli (SG, -6.8) an den Fraktionspolen. 
Der Median des gesamten Nationalrats lag bei 0.8; das Parlament politisierte also leicht
rechts der Mitte. Die Studie stellte bei der Analyse der gesamten 49. Legislatur
allerdings im Vergleich mit der 48. Legislatur einen Linksrutsch fest. Insbesondere in
der Verkehrs- und Energiepolitik habe Mitte-Links erfolgreich koaliert.  

Erstmals konnte aufgrund der neu eingeführten elektronischen Stimmanlage auch der
Ständerat vermessen werden. Insgesamt zeigte sich in der kleinen Kammer eine
wesentlich schwächere Polarisierung als bei der Volksvertretung. Zwar gab es auch im
Ständerat Extrempositionen –  Robert Cramer (gp, GE) mit -9.6 zur Linken und Peter
Föhn (svp, SZ) mit 9.6 zur Rechten –, die überwiegende Mehrheit der Ständerätinnen
und Ständeräte fanden sich aber zwischen den Werten -4 bis +5. 2

Ende November erschien das NZZ-Parlamentarierrating 2016 und bildete das erste
Jahr nach den Wahlen 2015 ab. Der Rechtsrutsch der Wahlen zeichnete sich im Rating
deutlich ab. Der Median der Positionen aller Parlamentarierinnen und Parlamentarier,
die aufgrund paarweiser Vergleiche des Abstimmungsverhaltens während  der vier
vergangenen Sessionen errechnet werden, rückte auf der Skala von -10 (absolut links)
bis + 10 (absolut rechts) von 0.8 (2015) auf 1.7. Gleich drei SVP-Fraktionsmitglieder
nahmen die rechte Extremposition (10) ein: Marcel Dettling (SZ), Erich Hess (BE) und,
wie bereits 2015, Pirmin Schwander (SZ). Lisa Mazzone (gp, GE) positionierte sich mit
einem Wert von -9.6 am linken Extrempol. 
Vom Rechtsrutsch habe – gemessen an der Anzahl gewonnener Abstimmungen im Rat –
vor allem die FDP, kaum aber die SVP profitiert, so die Studie. Bei den Parteien zeigten
sich insgesamt nur leichte Verschiebungen. So hatte sich die SVP noch einmal nach
rechts verschoben und nahm insgesamt den Wert 8.0 ein (2015: 7.7.). Jean-Pierre Grin
(VD) besetzte mit 6.3 die moderateste Position in der Volkspartei. Damit war er
dennoch ziemlich weit vom am meisten rechts stehenden FDP-Fraktionsmitglied
entfernt: Bruno Pezzatti (ZG) erreichte einen Wert von 3.4. Den linken Rand der FDP,
die sich im Vergleich zu 2015 nicht verändert hatte und fraktionsübergreifend konstant
bei 2.2 blieb, nahm erneut Christa Markwalder mit 1.4 ein. Damit war die Bernerin leicht
linker positioniert als Daniel Fässler (AI), der mit 1.9 den rechten Rand der CVP besetzte.
Den Gegenpol bei den Christlichdemokraten nahm Barbara Schmid-Federer (ZH) mit
-0.9 ein. Auch die CVP blieb im Vergleich zu 2015 konstant bei 0.6. Innerhalb des
Spektrums der CVP-EVP-Fraktion fand sich die BDP (0.9: Hans Grunder, BE bis -0.5:
Rosmarie Quadranti, ZH), die leicht nach links gerutscht war (0.2). Deutlich am linken
Rand der CVP-Fraktion positionierte sich die EVP mit Maja Ingold (ZH, -2.8) und
Marianne Streiff-Feller (BE, -3.1). Einen Linksrutsch verzeichnete auch die GLP, die sich
bei -2.7 positionierte und sich wie schon 2015 sehr geschlossen zeigte. Nur gerade 0.5
Skalenpunkte trennten Kathrin Bertschy (BE, -2.8) von Martin Bäumle (ZH, -2.3). Etwas
geschlossener als 2015 zeigte sich auch die SP, die fraktionsübergreifend bei -8.3 zu
liegen kam. Chantal Galladé (ZH, -6.6) fuhr dabei den sozialliberalsten Kurs. Gleich drei
Fraktionsmitglieder positionierten sich beim linken Extremwert der SP, bei  -9.1: Bea
Heim (SO), Susanne Leutenegger Oberholzer (BL) und Silvia Schenker (BS). Die Grünen
schliesslich positionierten sich insgesamt bei -9.0 und die Fraktionsmitglieder
überlappten sich stark mit der SP: Daniel Brélaz (VD, -7.9) zeigte sich dabei sogar noch
etwas rechter als die gesamte SP. 
Die Forschungsstelle Sotomo, welche das Rating durchführte, wertete auch 2016 den
Ständerat aus. Erneut zeigte sich eine geringere Polarisierung als in der grossen
Kammer. Zwar lagen auch in der kleinen Kammer die Extremwerte weit auseinander,
Lilian Maury Pasquier (sp, GE, -9.5) und Peter Föhn (svp, SZ, 9.8) fanden sich aber
ziemlich alleine auf weiter Flur. Alle anderen Ständeratsmitglieder befanden sich
zwischen -6.2 (Christian Levrat, sp, FR) und 7.3 (Hannes Germann, svp, SH). 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.11.2016
MARC BÜHLMANN

Ranglisten haben etwas Eingängiges: Mit ihrer Hilfe lassen sich vermeintliche
Unterschiede fest- und darstellen. So versuchen öfters auch die Medien
Parlamentarierinnen und Parlamentarier einzuordnen und zu vergleichen. 2017
präsentierte die Sonntagszeitung ein Parlamentarierrating, mit welchem der Einfluss
aller Parlamentsmitglieder gemessen werden sollte, und die NZZ wartete mit ihrem
jährlichen Links-Rechts-Rating auf.
Der Einfluss wurde in der Sonntagszeitung anhand der Kommissionszugehörigkeit, der

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2017
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in den Räten vorgebrachten Voten, der Anzahl erfolgreicher politischer Vorstösse, der
Ämter im Rat und in der Partei, der Medienpräsenz und dem ausserparlamentarischen
Beziehungsnetz gemessen. Zwar wies die Zeitung nicht aus, wie sie diese Elemente
miteinander verknüpfte und gewichtete, die Rangliste diente ihr aber als Grundlage für
immerhin drei ganze Zeitungsseiten. Laut den Berechnungen war SP-Parteipräsident
Christian Levrat (FR) in den Jahren 2015–2017 der einflussreichste Parlamentarier,
gefolgt von Pirmin Bischof (svp, SO) und Gerhard Pfister (cvp, ZG). Die «Flop 15» – so die
Sonntagszeitung – wurden angeführt von Géraldine Marchand-Balet (cvp, VS), Hermann
Hess (fdp, TG) und David Zuberbühler (svp, AR). Die Rangierungen verleiteten die
Zeitung zu weiteren Analysen: So sei der Einfluss der SVP und der FDP, gemessen am
Anteil Fraktionsangehöriger unter den Top 50, verglichen mit dem Rating 2014
gestiegen und der Einfluss des Kantons Zürich gesunken. Mit einem Vergleich der
Rangliste hinsichtlich Medienpräsenz und dem Gesamtrang konnte die Zeitung zudem
«die grössten Blender» ausmachen. Zwar häufig in den Medien, aber sonst nur wenig
einflussreich waren laut dieser Berechnung etwa Tim Guldimann (sp, ZH), Andreas
Glarner (svp, AG) oder Benoît Genecand (fdp, GE). Einzelne Regionalzeitungen
diskutierten in der Folge «ihre» kantonalen Vertreterinnen und Vertreter. Solche
Ratings seien nicht entscheidend, aber es fühle sich immer gut an, wenn man vorne sei,
beurteilte Christian Levrat die Auswertung.  

Wichtigste Erkenntnis der von der NZZ präsentierten Links-Rechts-Positionierung, die
seit 1999 jährlich auf der Basis von in den Räten durchgeführten Abstimmungen von der
Forschungsstelle Sotomo durchgeführt wird – auch in der NZZ wurde die Methode zur
Messung von Links und Rechts lediglich sehr kryptisch mit den Begriffen «D-Nominate»
und «Alpha-Nominate» angedeutet und dem Hinweis versehen, dass diese Methode für
den amerikanischen Kongress entwickelt worden seien und die ideologische Position
der Abgeordneten messe –, war die zunehmende Fraktionsdisziplin. Der Druck, auf
Fraktionslinie zu stimmen, habe dazu geführt, dass es kaum noch Überlappungen in der
ideologischen Positionierung zwischen den einzelnen Parteien gebe. Vor allem die CVP
– sie variiert auf der Gesamtskala von -10 (links) bis +10 (rechts) zwischen 0.2 (Gerhard
Pfister) und -1.7 (Barbara Schmid-Federer, ZH) – sei wesentlich geschlossener als
früher, als sie noch Fraktionsmitglieder gehabt habe, die sich am rechten Rand bei der
Position von (linken) FDP- und SVP-Mitgliedern befunden und am linken Rand die
«rechten Ausläufer der SP» berührt hätten. Die FDP-Mitglieder, die Positionen
zwischen 0.3 (Christa Markwalder, BE) und 2.4 (Bruno Pezzatti, ZG) einnahmen, sowie
die SVP-Mitglieder (Jean-Pierre Grin, VD: 6.1 bis Erich Hess, BE: 10.0) lagen ziemlich
weit auseinander. Der Median des gesamten Nationalrats verlief genau zwischen der
CVP und der FDP. Auf der Ratslinken gab es mehr ideologische Gemeinsamkeiten: Zwar
war die SP insgesamt etwas linker als die Grünen – die Werte variierten bei den
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zwischen -8.2 (Chantal Galladé, ZH) und
-9.9 (Silvia Schenker, BS) und bei den Grünen zwischen -9.4 (Lisa Mazzone, GE) und -7.8
(Bastien Girod, ZH) –, aber die Durchmischung war wesentlich stärker als im Block der
Bürgerlichen. Die grösste Geschlossenheit wies die GLP auf, bei der sich Kathrin
Bertschy (BE) und Tiana Angelina Moser (ZH) mit einem Wert von -3.0 ideologisch nur
marginal von Martin Bäumle (ZH, -2.7) entfernt positionierten. Die BDP wies mehr
Varianz auf: Sowohl Rosmarie Quadranti (ZH, -1.6) als auch Hans Grunder (BE, -0.2)
fanden sich ideologisch leicht links der Mitte. Interessant war, dass sich die
Kleinstparteien am Rand ihrer Fraktionen ansiedelten. Sowohl die Lega und das MCG
bei der SVP-Fraktion, als auch die EVP bei der CVP-Fraktion wiesen im Rating
ideologische Differenzen zu ihrer Fraktion auf. 
Im Ständerat waren zwar die verschiedenen Parteien ebenfalls voneinander getrennt, es
kam aber zwischen CVP und FDP zu Überlappungen und die Gesamtvarianz der
Positionen in der kleinen Kammer war geringer. Sie reichte von Liliane Maury Pasquier
(sp, GE; -8.3) bis Peter Föhn (svp, SZ; 9.8), wobei sich Letzterer am rechten Rand
ziemlich alleine auf weiter Flur befand, gefolgt von Werner Hösli (svp, GL; 7.6). Bei der
FDP gesellten sich Fabio Abate (TI, -0.2) und vor allem Raphaël Comte (NE; -1.6) zum
Lager der CVP, das von -2.4 (Anne Seydoux-Christe, JU) bis 0 (Isidor Baumann, UR)
reichte. Am rechten Rand der FDP politisierte Philipp Müller (AG, 3.4) und lag damit
nahe bei Thomas Minder (SH, 4.8), der als Parteiloser der SVP-Fraktion angehört. Von
der SP sassen mit Pascale Bruderer (AG, -5.2) , Claude Janiak (BL, -5.5), Hans Stöckli
(BE, -5.6) und Daniel Jositsch (ZH, -5.6) vier im Vergleich zum Nationalrat ziemlich
gemässigte Genossinnen und Genossen in der kleinen Kammer. 4
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Am 17. Juni 2014 beriet der Ständerat als Erstrat über die bundesrätliche Botschaft zur
Volksinitiative «Energie- statt Mehrwertsteuer». Eine Minderheit Recordon (gp, VD)
beantragte die Rückweisung an die Kommission mit dem Auftrag, einen indirekten
Gegenvorschlag zu prüfen, welcher eine Lenkungsabgabe auf nichterneuerbarer
Energie vorsieht, deren Ertrag aber zurückverteilt wird. Die Kritik am Minderheitsantrag
bezog sich vor allem darauf, dass ihm ein ganz anderes Konzept zugrunde liege als der
Initiative und er deshalb nichts mit der Initiative zu tun habe. Der Minderheitsantrag
wurde von der kleinen Kammer mit 29 zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung verworfen. In
der Debatte wurde der Volksinitiative wiederholt vorgeworfen, sie wage mit der
Abschaffung der Mehrwertsteuer ein finanzpolitisches Abenteuer, sie sei unsozial und
wirtschaftsfeindlich. Ein Antrag Diener (glp, ZH), welcher die Initiative zur Annahme
empfahl, blieb chancenlos: Mit 34 zu 3 Stimmen bei 5 Enthaltungen folgte die kleine
Kammer ihrer Kommission und nahm den Bundesbeschluss an. Am 23. September 2014
nahm der Nationalrat die Debatte auf. Die Kommission empfahl die Ablehnung von
Initiative und Gegenvorschlag, eine Minderheit I Bäumle (glp, ZH) wollte die Initiative zur
Annahme empfehlen und eine Minderheit II Girod (gp, ZH) schlug einen Gegenvorschlag
vor, welcher eine Lenkungsabgabe auf nichterneuerbare Energieträger ebenso wie die
Rückverteilung des Ertrags an die Bevölkerung vorsah. Beide Minderheiten fanden keine
Mehrheit: Am 25. September 2014 verwarf der Nationalrat den Minderheitsantrag II
Girod (gp, ZH) für einen Gegenvorschlag mit 110 zu 79 Stimmen (wobei die Fraktionen
von GLP, GP und SP geschlossen für und die Fraktionen von CVP, FDP und SVP dagegen
stimmten), sowie den Minderheitsantrag Bäumle (glp, ZH) für die Annahme der
Volksinitiative mit 160 zu 27 Stimmen bei einer Enthaltung (Zustimmung nur von den
Fraktionen von GLP und GP). In der Schlussabstimmung vom 26. September empfahl
der Ständerat die Volksinitiative mit 40 gegen 3 Stimmen bei zwei Enthaltungen zur
Ablehnung, der Nationalrat tat dies mit 171 zu 27 Stimmen. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.06.2014
NIKLAUS BIERI

Kernenergie

Die geplanten Teilrevisionen diverser Verordnungen im Kernenergiebereich sorgten in
der Vernehmlassung für viel Aufruhr. Geplant waren einerseits Änderungen in den
Kriterien zur Störfallanalyse und der dazugehörigen Ausserbetriebnahme und
andererseits neue Regelungen zur Abklinglagerung von radioaktiven Abfällen. Für viel
Zündstoff sorgte hierbei vor allem die erste Änderung – auch bekannt unter dem
Namen «Lex Beznau». 

Die Betreiberfirmen von Kernkraftwerken sind verpflichtet, deterministische
Störfallanalysen durchzuführen. Störfälle werden dabei in drei Kategorien unterteilt:
Schwerwiegende naturbedingte Fälle, die jedoch nur sehr selten eintreten, erhalten die
Ziffer drei. Mit der Ziffer zwei versehen werden schwerwiegende naturbedingte
Störfälle, die etwas häufiger vorkommen als jene in Kategorie drei. Leichtere und
häufige naturbedingte Störfälle bekommen die Ziffer eins. Zudem erhalten die
jeweiligen Störfälle maximale Dosisgrenzwerte – also Richtlinien, wie viel Radioaktivität
bei einem Störfall maximal austreten dürfte – zugeteilt. 
Unklar formuliert war bisher jedoch die Kategorisierung der in der Natur auftretenden
Ereignisse, die durchschnittlich einmal alle 10'000 Jahre stattfinden. Gemäss
Zeitungsberichten beziehe sich dies vor allem auf schwerere Erdbeben. Diese seltenen
Erdbeben bildeten in Art. 123 Abs. 2 der Strahlenschutzverordnung (StSV) den Übergang
zwischen der Kategorie zwei, für die ein strenger Dosisgrenzwert von 1 mSv (Millisievert)
pro Jahr gilt, und der Kategorie drei, für die ein viel höherer Grenzwert von 100 mSv pro
Jahr gilt. Unklar war deshalb, zu welcher Kategorie und zu welchem Grenzwert die oben
beschriebenen seltenen Erdbeben gehören. Dass hier eine rechtliche Unsicherheit
bestand, erkannte die KNS bereits im Jahr 2012 und beantragte Klärungsbedarf. Mit
einer Konkretisierung, dass für solche Ereignisse die einfacher einzuhaltende Kategorie
drei gelten sollte, wollte der Bundesrat die bisherige Praxis in den Verordnungen
verankern.
Anwohner rund um die Kernkraftwerke Beznau I und II sowie drei Umweltorganisationen
hatten aber schon im Jahr 2015 beim ENSI ein Gesuch eingereicht mit dem Ziel, solche
Ereignisse der Kategorie zwei und somit dem strengeren  Dosisgrenzwert 1 mSv pro Jahr
zuzuordnen. Bei einer solchen Zuordnung müssten beide Anlagen in Beznau bis zu einer

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.04.2018
MARCO ACKERMANN
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allfälligen Nachrüstung vom Netz genommen werden, da sie diesen Grenzwert nicht
einhalten könnten. Mittels einer Verfügung hatte das ENSI dieses Begehren jedoch
abgelehnt und den Entscheid damit begründet, dass dies weder der bisherigen Praxis
noch der ursprünglichen Regelungsabsicht des Bundesrates entspreche und womöglich
sämtliche AKWs der Schweiz unmittelbar bei der Zuteilung zur Kategorie zwei vom Netz
genommen werden müssten. Diese Verfügung war danach beim
Bundesverwaltungsgericht angefochten worden. Zu erwarten ist auch ein allfälliger
Weiterzug des noch ausstehenden Bundesverwaltungsgerichtsentscheids an das
Bundesgericht. 

In der Vernehmlassung, die bis Mitte April 2018 andauerte, meldeten sich sowohl
Regierungen diverser Schweizer Kantone und Städte, als auch diverse Organisationen,
Kommissionen, Parteien und Dachverbände aus der Schweiz und Deutschland, sowie
viele Einzelpersonen aus der Schweiz, Deutschland und Frankreich zu Wort. So liess
beispielsweise der Regierungsrat des Kantons Aargau – also dem Kanton, wo sich die
Anlagen Beznau I und II sowie Leibstadt befinden – verlauten, dass er die Präzisierungen
in den Verordnungen als sinnvoll erachte. Ähnlich klang es in den Stellungnahmen der
Kantone Basel-Land, Freiburg und Graubünden. In den Kantonen Luzern, Appenzell-
Ausserrhoden und Zürich erachtete man die Präzisierungen als sinnvoll, äusserte aber
Bedenken an der Herabsetzung der Schutzbestimmungen und betonte deshalb die
Wichtigkeit des Postulats Müller (fdp, LU, Po. 18.3175). Klar oder mehrheitlich klar gegen
die genannte Konkretisierung/Herabsetzung der Sicherheitsanforderungen von 1 mSv
auf 100 mSv äusserten sich die Regierungen der Kantone Appenzell-Innerrhoden, Basel-
Stadt, Genf, Jura, Neuenburg, Schaffhausen, Schwyz, Tessin, Uri, Waadt und Wallis –
sowie Bern und Solothurn, die Standortkantone der anderen beiden Atomkraftwerke.
Nebst den Kantonsregierungen liessen auch diverse Parteien von sich hören.
Aussergewöhnlich war hierbei der einstimmige Tenor unter diversen Parteien von links
bis rechts betreffend die zeitliche Komponente. Sowohl die SP, die Grünen und die GLP
als auch die FDP und die SVP störten sich am Zeitpunkt der Vernehmlassung. Die SP und
die GLP forderten eine Sistierung des Vorhabens bis zum Gerichtsentscheid aus St.
Gallen. Auch die Grünen kritisierten, dass der Bundesrat das gerichtliche Verfahren
nicht abwarte,  verlangten aber darüber hinaus einen generellen Verzicht auf die
Revision. Die FDP erklärte, die Beschwerde sei kein Grund, um die Vernehmlassung zu
verzögern, jedoch sei die Dringlichkeit dieser Verordnungsanpassung zu wenig
ersichtlich. Die SVP schrieb in einer kurzen Stellungnahme, dass wohl erst durch das
Gerichtsverfahren Anpassungen in Angriff genommen worden seien. Die KNS habe ja
schon im Jahr 2012 bemerkt, dass ein gewisser Klärungsbedarf bestehe. Eine Ausnahme
im Tenor bildete die BDP. In ihrer offiziellen Stellungnahme erwähnte sie die mögliche
Problematik betreffend den Rechtsstreit nicht. Sowohl die SP als auch die Grünen
äusserten sich generell ablehnend zu den Verordnungsänderungen, was sie auch
deutlich kundtaten. «Wir lehnen die vorgelegten Verordnungsänderungen mit
Nachdruck ab und kritisieren die vorgeschlagenen inhaltlichen Anpassungen sowie das
gewählte Vorgehen scharf», schrieb etwa die SP. Die Grünen gingen einen Schritt weiter
und beschuldigten den Bundesrat, mit dieser Lex Beznau die Grundlagen schaffen zu
wollen, um die alten Anlagen in Beznau weiter in Betrieb halten zu können. Die FDP und
die SVP zeigten sich mit den Änderungen grundsätzlich einverstanden. Gemäss FDP
würden die Anpassungen selber keine Abstriche bei der Sicherheit mit sich bringen
sondern nur die heutige Praxis auf Verordnungsebene präzisieren. Nicht offiziell zur
Vorlage äusserte sich die CVP, was Martin Bäumle (glp, ZH) in einer Anspielung im Tages-
Anzeiger als Unterstützung für ihre Energieministerin Doris Leuthard wertete. 
Eine weitere brisante kritische Stellungnahme kam schliesslich von André Herrmann,
dem ehemaligen Präsidenten der Eidgenössischen Kommission für Strahlenschutz
(KSR). Er warf dem Bundesrat vor, das Vorsorgeprinzip zu verletzen: Die Kommission
empfehle, solchen Ereignissen einen Grenzwert von 20 bis 50 mSv zuzuordnen und
nicht 100 mSv, wie dies der Bundesrat vorsah. 6
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Im Vorfeld der kantonalen Wahlen in Zürich wurde in der Sonntagszeitung ein brisanter
parteiinterner Streit kolportiert. 2006 hätte sich die Zürcher Kantonalsektion gegen die
Aufnahme des damals aus der Grünen Partei ausgetretenen Martin Bäumle (glp) in die
FDP-Fraktion gestellt, obwohl die nationale Partei dies befürwortet hätte. Nationalrat
Ruedi Noser (ZH) warf Nationalrätin Doris Fiala (ZH), damals Kantonsrätin vor, die
Aufnahme von Bäumle verhindert zu haben, weil sie den Verlust des eigenen guten
Listenplatzes bei den nationalen Wahlen 2007 befürchtet habe. Die FDP hätte – so
Noser gemäss „Sonntagszeitung“ – heute weniger Konkurrenz zu fürchten, hätte man
Bäumle damals aufgenommen. 7

PARTEICHRONIK
DATUM: 03.04.2011
MARC BÜHLMANN

Linke und ökologische Parteien

Weil ihnen die Grünen zu weit links stehen, zogen die aus der Zürcher GP
ausgetretenen Grün-Liberalen Zürich (GLiZ) ihr Beitrittsgesuch bei der GP Schweiz
zurück und beschlossen den Alleingang. Im Nationalrat hatte sich der Grünliberale
Martin Bäumle (ZH) nach seinem Ausschluss aus der Grünen Fraktion um die Aufnahme
in die EVP-EDU-Fraktion bemüht, welche jedoch nicht zustande gekommen war – im
Gegensatz zum Zürcher Kantonsrat, wo die beiden GLiZ-Vertreter der EVP-Fraktion
genehm sind. 8

PARTEICHRONIK
DATUM: 24.03.2005
MAGDALENA BERNATH

Anfang Juli gab die frühere Parteipräsidentin der GP, die Zürcher Regierungsrätin
Verena Diener, gemeinsam mit dem abgewählten Präsidenten der Zürcher
Kantonalpartei und Nationalrat Martin Bäumle die Gründung einer neuen grün-liberalen
Partei bekannt, da die Zürcher Grünen einen zunehmend gewerkschaftlich orientierten
Linkskurs verfolgten. Die Grüne Partei Schweiz zeigte sich überrascht und enttäuscht
über das Vorgehen. Die Grün-Liberalen Zürich (GliZ) würden nicht automatisch Mitglied
der GP, sie müssten zuerst das Programm der Landespartei akzeptieren und ein Jahr als
Beobachter absitzen. Die Grüne Fraktion der Bundesversammlung sistierte die
Mitgliedschaft Bäumles, bis das Verhältnis zwischen GliZ und GP geklärt sei. Sollten die
GliZ in die GP aufgenommen werden, wäre Bäumle automatisch wieder
Fraktionsmitglied, es stünde ihm aber auch frei, den Verbleib in der Fraktion zu
beantragen; diese würde dann frei entscheiden, wie sie es bei anderen nicht der Partei
angehörenden Personen wie Hugo Fasel (csp, FR) getan habe. Ende Oktober wies der
Vorstand der GP einen Antrag der GliZ auf Aufnahme vorerst zurück, weil die GLiZ noch
kein Parteiprogramm hätten und daher auch nicht klar sei, was sie unter dem Etikett
„liberal“ verstünden. 9

PARTEICHRONIK
DATUM: 03.07.2007
MAGDALENA BERNATH

Am 3. August hielten die Grünliberalen in Basel ihre erste nationale Versammlung ab.
An dieser wurde Gründungspräsident Martin Bäumle (NR ZH) einstimmig als Präsident
der Partei bestätigt. 18 Personen wurden in den Parteivorstand gewählt. Als ein Ziel der
Grünliberalen nannte Martin Bäumle die Verdichtung des Parteiprogramms. Die Partei
will sich für die Klimainitiative, für das Verbandsbeschwerderecht und für den
bilateralen Weg in der Europapolitik einsetzen. Zudem richtet sie sich gegen die
Atomenergie. Die Grünliberalen blieben immer noch stark auf den Kanton Zürich
konzentriert, von dort stammten etwa die Hälfte der ca. 1'600 Mitglieder (Stand Sommer
2008). Mit einer Expansion in die West- und Südschweiz wollte Bäumle bewusst
zuwarten, die Partei solle zuerst in der Deutschschweiz konsolidiert werden. 10

PARTEICHRONIK
DATUM: 03.08.2008
SABINE HOHL

In drei Kantonen traten die Grünliberalen zum ersten Mal zu kantonalen
Parlamentswahlen an. In Bern, Zug und Graubünden konnte die junge Partei dabei
gleich Erfolge feiern. In Bern und Zug erhielt sie jeweils je 4% Wähleranteil, was sich in
Bern in vier und in Zug in zwei Sitzen niederschlug. Im Kanton Graubünden gewann die
GLP ebenfalls zwei Sitze. Damit konnte sie ihren Siegeszug fortsetzen. Sie gewann ihre
Mandate mehrheitlich auf Kosten der Grünen, der FDP und der SP. Gemäss
Parteipräsident Martin Bäumle gedenkt die Partei den Schwung in die

WAHLEN
DATUM: 31.12.2010
MARC BÜHLMANN
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Nationalratswahlen 2011 mitzunehmen und Fraktionsstärke zu erlangen. 11

Mit einem Budget von rund CHF 250'000.- wollte die GLP ihre Sitzzahl im Nationalrat
von drei auf sechs bis acht erhöhen und die beiden Ständeratsmandate (ZH und UR)
halten. Wahlziel sei eine eigene Fraktion, wobei die Zusammenarbeit mit der CVP und
der EVP weitergeführt werden solle, gab Parteipräsident Bäumle im Januar bekannt. Mit
Listenverbindungen wolle man zudem die Mitte insgesamt zu stärken versuchen.
Ansprechen wolle man insbesondere eine urbane Wählerschaft. 12

WAHLEN
DATUM: 08.01.2011
MARC BÜHLMANN

Auch die GLP setzte für ihren Wahlkampf direktdemokratische Instrumente ein. Mit
ihrer Initiative „Energie- statt Mehrwertsteuer“, die sie zum Wahlauftakt präsentierte,
schlägt die Partei vor, anstelle des Konsums von Lebensmitteln oder Kleidern den
Verbrauch nicht-erneuerbarer Energie zu besteuern. Mit der Initiative wolle man auch
beweisen, dass die Partei initiativfähig sei, so Bäumle. 13

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
MARC BÜHLMANN

Im Gegensatz zu den Grünen verfolgten die Grünliberalen eine weniger dogmatische
und eher pragmatische Energiepolitik. Nach der Lancierung der Ausstiegsinitiative
durch die Grünen warf der GLP-Präsident ihnen vor, lediglich Wahlkampfpropaganda zu
betreiben. Ein sofortiger Ausstieg sei zu teuer und die Schweiz würde damit ihre
Abhängigkeit von importiertem Strom verstärken. Um den erwünschten Ausstieg ohne
zusätzliche Subventionen oder neue Regulierung zu erreichen, müsse zuerst das
Angebot an alternativen Energieformen genügend gefestigt werden. Dies gelänge am
ehesten über eine Besteuerung der nicht-erneuerbaren Energien, wie dies mit der
eigenen Initiative geplant sei. 14

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.08.2011
MARC BÜHLMANN

Am Parteitag Mitte August in Basel kritisierte Präsident Bäumle die vom Bundesrat
vorgeschlagenen Massnahmen gegen den starken Franken. Das Frankenpaket über
einen Betrag von zwei Milliarden sei unhaltbar und ungerecht. Es gäbe auch Gewinner
der derzeitigen Wechselkurslage und gesamtwirtschaftlich betrachtet, seien Verluste
und Gewinne ausgeglichen. Besser als Geld zu verteilen wäre es, Preise zu senken sowie
Innovation, Forschung und Entwicklung durch steuerliche Entlastung zu stärken. Das
Problem der Frankenstärke sei ein kurzfristiges, gab sich Bäumle überzeugt. 15

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.08.2011
MARC BÜHLMANN

Erfolge konnte die GLP auch bei den kantonalen Wahlen feiern. Zürich, Geburtsstätte
der Partei, erwies sich als besonders günstiges Pflaster. Die Sitzzahl wurde von zehn auf
19 fast verdoppelt und mit einem Wähleranteil von 10,3% (+5,8 Prozentpunkte) war man
den Zürcher Grünen (19 Sitze, 10,6%) nun ebenbürtig. In drei weiteren Kantonen war die
GLP erstmals zu kantonalen Gesamterneuerungswahlen angetreten und in allen konnten
Mandate erobert werden. Einen Grosserfolg feierten die Grünliberalen dabei in Luzern,
wo sie 5,9% der Wählerstimmen und sechs Sitze gewannen. Damit erreichten sie auf
Anhieb Fraktionsstärke. Auch in den Kantonen Basel-Landschaft (3 Sitze, 4.5%) und
Freiburg (2 Sitze, 4,3%) zog man in die kantonalen Parlamente ein. Nicht angetreten war
die GLP in den Kantonen Tessin, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden,
wo 2011 ebenfalls Erneuerungswahlen stattfanden. Mit den 2011 zusätzlich eroberten 20
kantonalen Legislativmandaten verfügte die GLP am Ende des Berichtsjahrs – also gut
vier Jahre nach der Gründung der nationalen Partei (2007) – über insgesamt 53 Sitze in
kantonalen Parlamenten (AG: 5; BE: 4; BL: 3; BS: 5; FR: 2; GR: 2; LU: 6; SG: 1; SO: 2; TG:
2; ZG: 2; ZH: 19). Das gute Abschneiden der GLP wurde in den Medien unter anderem
mit einem Fukushima-Effekt erklärt. Die Grünliberalen hätten davon stärker profitiert
als die Grünen, weil sie einen pragmatischeren Kurs gewählt hätten, der bei der
Wählerschaft besser angekommen sei. Die Erfolge würden allerdings auch verpflichten,
so Präsident Bäumle. In der nächsten Zeit müsse viel Basisarbeit geleistet werden. 16

ANDERES
DATUM: 31.12.2011
MARC BÜHLMANN
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Zünglein an der Waage spielte die GLP bei der Debatte um die Abzockerinitiative. War
die Partei zuerst noch für die Bonussteuer, die als direkter Gegenvorschlag vorgelegt
werden sollte, machte sie Mitte Juni eine Kehrtwende und half mit, diese zu versenken.
Bäumle rechtfertigte die von den Befürwortern eines Gegenvorschlages heftig
kritisierte Kehrtwende damit, dass Minder selber gegen die Bonussteuer sei und seine
Initiative wahrscheinlich eher zurückziehe, wenn der indirekte Gegenvorschlag alleine
vorläge. 17

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.06.2012
MARC BÜHLMANN

Um den GLP-Präsidenten Martin Bäumle ein wenig zu entlasten – der Nationalrat hatte
in der letzten Woche der Herbstsession einen Schwächeanfall erlitten – und aus dem
Fokus der Medien zu nehmen, wurde ein Vizepräsidium mit mehreren Köpfen und eine
Geschäftsleitung diskutiert. Als möglicher Vizepräsident wurde Laurent Seydoux
genannt, der Präsident der Genfer GLP und Mediensprecher für die Westschweiz.
Tatsächlich wurde die GLP in den Medien stark mit ihrem Gründer verknüpft. Andere
Exponenten der Partei erhielten kaum eine Plattform. Mehrere Fraktionsmitglieder
beteuerten, dass dies lediglich eine Aussenwahrnehmung sei und Bäumle sich bei
internen Diskussionen häufig zurückhalte. An der Delegiertenversammlung Anfang
November in Bern wurde Bäumle denn auch als Präsident bestätigt. Seydoux wurde zum
Vizepräsidenten gewählt. Darüber hinaus wurde eine Geschäftsleitung gegründet,
welche das Parteipräsidium in Zukunft unterstützen soll. In diese Geschäftsleitung
wurden die Nationalrätinnen Kathrin Bertschy (BE) und Margrit Kessler (SG) sowie die
beiden Kantonalparteipräsidenten Andreas Mahler (AG) und Hector Herzig (BL)
aufgenommen. Der Geschäftsleitung gehörte zudem auch das Fraktionspräsidium,
bestehend aus Fraktionschefin Tiana Moser (ZH) an. 18

PARTEICHRONIK
DATUM: 14.12.2012
MARC BÜHLMANN

In ihrem siebten Jahr seit der Gründung verfügte die GLP noch immer über kein
Parteiprogramm. Die Grünliberalen orientieren sich vorwiegend an den Leitlinien, die
bei der Gründung 2007 verfasst wurden. Dies gereicht der Partei durchaus auch zum
Vorteil, werden dadurch etwa parteiinterne Streitigkeiten durch Positionskämpfe
vermieden und können auch mal tagespolitisch spezifische Positionen bezogen und
auch wieder gewechselt werden. Zudem kann die GLP so als Brücke zwischen Links und
Rechts häufig bei politischen Entscheidungen das Zünglein an der Waage spielen. Diese
„ideologische Unbeschwertheit“ zeigte sich auch in den unterschiedlichen, teilweise
rein wahltaktischen Listenverbindungen und Allianzen, welche die GLP einzugehen
bereit ist, was der Partei durchaus auch Erfolg bei kantonalen Wahlen beschert. In den
Medien wurden die hauptsächlichen Probleme der Partei nicht nur in der teilweise
trotzdem fehlenden Kohärenz in ihrer Positionierung ausgemacht, sondern auch in der
starken Konzentration auf ihren Gründer Martin Bäumle, um den sich fast alles in der
GLP drehe. Darüber hinaus fänden sich in der Partei viele Quereinsteiger, die zwar viel
Sachverständnis, aber wenig politisches Geschick aufwiesen, was das taktische
Geschick von Bäumle noch wichtiger mache. 19

PARTEICHRONIK
DATUM: 09.10.2013
MARC BÜHLMANN

Liberale Parteien

Für GLP-Parteipräsident Martin Bäumle sollte die Zusammensetzung des Bundesrates
Resultat von Koalitionsgesprächen sein. Dass die Linke und die SVP aufgrund ihrer
Grösse jeweils zwei Regierungssitze haben sollten, sei nachvollziehbar. Die restlichen
drei Sitze könnten von den Mitte-Parteien im Wechsel besetzt werden. Bäumle forderte
alle Parteien auf, sich nach den Wahlen 2015 an einen Tisch zu setzen, um die
Spielregeln für die Zusammensetzung des Bundesrates zu diskutieren. Noch 2011 hatte
die GLP die Wiederwahl von Eveline Widmer-Schlumpf geschlossen unterstützt. Ob dies
2015 wieder der Fall sein wird, liess die GLP offen. 20

ANDERES
DATUM: 25.01.2014
MARC BÜHLMANN

Der eigentliche Kopf der GLP – Martin Bäumle – hatte bereits Ende 2012 einen
Schwächeanfall erlitten, war aber in der Folge kaum kürzer getreten. Seit 2003 sitzt
Bäumle im Nationalrat, ist seit 2007 Präsident der GLP und seit 1998 Finanzvorstand im
Stadtrat von Dübendorf. Anfang März forderte diese hohe Aktivität erneut ihren Zoll:
Bäumle erlitt einen Herzinfarkt, erholte sich allerdings rasch wieder. Wie schon 2012
gab Bäumle an, zwar seine Mandate behalten zu wollen, in Zukunft aber mehr zu
delegieren. Zudem will der 50-Jährige mehr auf seine Lebensweise achten. Bäumle
wurde an der Delegiertenversammlung am 28. Juni in Zug als Parteipräsident für zwei
weitere Jahre bestätigt. Als Vizepräsident wurde Laurent Seydoux ebenfalls für zwei

ANDERES
DATUM: 10.03.2014
MARC BÜHLMANN
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weitere Jahre gewählt. 21

Die GLP-Initiative, mit der Energie statt Mehrwert besteuert werden soll, wurde im
Berichtjahr in den Räten behandelt. Die Hoffnung der GLP, dass ihrer Initiative ein
Gegenvorschlag mit einer Lenkungsabgabe gegenübergestellt werde, zerschlug sich
dabei allerdings. Weil sich vor allem die FDP gegen diese Idee querstellte, dachte
Parteipräsident Martin Bäumle laut über die Abwahl eines freisinnigen Bundesrates
nach. Die Konkordanz müsse hergestellt werden, indem die SVP auf Kosten der FDP
einen Sitz erhalte. Die GLP könne keine Regierung mittragen, die die Energiewende
torpediere. Für ihre Initiative fand die GLP in beiden Räten ausser von den Grünen
keine Unterstützung. 22

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 28.06.2014
MARC BÜHLMANN

Anfang Juli 2014 jährte sich die Gründung der GLP des Kantons Zürich zum zehnten Mal.
An einer Vorstandssitzung der Grünen des Kantons Zürich Mitte Juni 2004 hatte der
linke Parteiflügel unter Balthasar Glättli (gp, ZH) mit seiner Forderung nach Absetzung
der Parteispitze mit Martin Bäumle und Vreni Püntener obsiegt. Dies veranlasste die
damalige Zürcher Regierungsrätin und einstige Parteichefin der Grünen Partei der
Schweiz, Verena Diener, zusammen mit Bäumle eine neue Kantonalzürcher Partei
auszurufen, die am 2. Juli 2004 als Grün-Liberale Zürich (GLiZ) gegründet wurde und
sich vor allem aus dem eher liberalen ehemaligen Zürcher GP-Flügel konstituierte.
Bereits bei den kantonalen Wahlen 2007 konnte die neue Partei 5,7% der Wählerschaft
auf sich vereinen. Ebenfalls 2007 hoben dann die GLP Zürich und die GLP St. Gallen die
gesamtschweizerische Partei aus der Taufe. Mitte September feierte die GLP Zürich ihr
10-jähriges Jubiläum mit einem Mitgliederfest. 23

ANDERES
DATUM: 02.07.2014
MARC BÜHLMANN

Die GLP plant nicht, bis zu den Wahlen 2015 ein Parteiprogramm vorzulegen. Nach wie
vor basiert die grünliberale Politik lediglich auf Leitlinien. Die GLP fülle eine Lücke, gab
Tiana Angelina Moser, Fraktionschefin der GLP, in einem Interview zu Protokoll: Als
liberale Kraft agiere man fortschrittlich, betone aber die ökologische Komponente.
Zwar seien soziale Fragen wichtig, die GLP stehe aber gleichzeitig für finanzpolitische
Nachhaltigkeit ein. Deshalb lasse sich die Partei auch nicht so einfach in ein Links-
Rechts-Schema einpassen, was wiederum sachpolitische Koalitionen mit jeder Partei
im Parlament ermögliche. Parteipräsident Martin Bäumle stimmte die GLP an der
Delegiertenversammlung Ende Juni in Zug auf das Wahljahr ein: 2015 sei für die junge
Partei entscheidend. Nicht nur die Wahlen, sondern auch der Ausgang der eigenen
Initiative „Energie statt Mehrwert besteuern“, deren Abstimmung für 2015 geplant war,
seien richtungsweisend. Weil das Wahlsystem in der Schweiz kleine Parteien
benachteilige, müsse die GLP Listenverbindungen eingehen – bevorzugt mit Parteien
der Mitte. Als konkretes Wahlziel formulierte Bäumle Mitte September einen markanten
Wählerzuwachs von aktuell 5,4% auf 8 bis 10%. Damit sollten die 2011 mit einigem
Proporzglück und klugen Listenverbindungen gewonnenen 12 Nationalrats- und die
beiden Ständeratssitze aus eigener Kraft verteidigt werden können. Dies dürfte für die
junge Partei allerdings nicht einfach werden. Allerdings vergrösserte die geplatzte Union
zwischen BDP und CVP für die GLP die Anzahl Optionen für Listenverbindungen. Ende
September suchte die GLP zehn Jahre nach der Trennung auch wieder eine
strategische Nähe zu den Grünen. 24

WAHLEN
DATUM: 13.09.2014
MARC BÜHLMANN

Der Höhenflug der GLP bei den kantonalen Parlamentswahlen hielt auch 2014 weiter
an. Vor allem im Kanton Bern gab es einen Grosserfolg: Die Sitzzahl konnte von vier auf
elf Sitze mehr als verdoppelt werden. Auf Anhieb zwei Sitze eroberte die GLP im Kanton
Glarus und auch im Kanton Zug konnte die Sitzzahl von zwei auf vier verdoppelt werden.
Im Kanton Graubünden stagnierte die GLP allerdings bei zwei Sitzen – was als ein
Zeichen für Schwierigkeiten bei den nächsten eidgenössischen Wahlen interpretiert
wurde, wo die GLP Graubünden mit Josias Gasser einen Vertreter stellt. Ende
Berichtsjahr hielt die GLP total 89 Parlamentssitze, wobei sie einen Sitz im Kanton
Thurgau durch einen Parteiwechsel an die SVP verlor. Weniger Erfolg hatte die GLP bei
den kantonalen Regierungswahlen. In Bern und Graubünden konnten die
Kandidierenden der Grünliberalen nicht in die Entscheidung eingreifen. Bei den
Ersatzwahlen im Kanton Basel-Stadt scheiterte die GLP allerdings nur ganz knapp mit
ihrem Angriff auf den CVP-Sitz. Nach wie vor warten die Grünliberalen damit auf eine
kantonale Exekutivvertretung. Parteipräsident Martin Bäumle fand die Gründe für die

WAHLEN
DATUM: 31.12.2014
MARC BÜHLMANN
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Differenz zwischen Legislativ- und Exekutiverfolgen im jungen Alter der GLP: Einer
Partei werde erst mit der Zeit Regierungsverantwortung übertragen. Zudem würden die
GLP-Politiker oft zu sachlich auftreten, was zwar für ihre Kompetenz spreche, womit
man allerdings bei Persönlichkeitswahlen nicht punkten könne. 25

Andere Parteien

Die Grünliberalen, die bisher nur im Kanton Zürich nach einer Abspaltung von der
dortigen Grünen Partei existiert hatten, gründeten im Juli eine nationale Partei.
Nationalrat Martin Bäumle (ZH) wurde ihr erster Präsident. Im April hatten die
Grünliberalen im Zürcher Kantonsrat auf Anhieb 10 Sitze erreicht, woraufhin in
verschiedenen Kantonen die Gründung einer Grünliberalen Partei angestrebt wurde.
Die nationale Partei bestand zunächst nur aus den zwei Sektionen Zürich und St. Gallen
und stellte auch nur in diesen Kantonen Kandidaten für die Nationalratswahlen auf. Im
Herbst wurden in den Kantonen Bern und Basel-Landschaft weitere grünliberale
Sektionen gegründet. Die Leitlinien der GLP Schweiz beruhen auf denjenigen der
Zürcher Kantonalpartei. Die Grünliberalen streben eine lösungsorientierte Politik an,
welche Umweltschutz, Soziales und Wirtschaftsinteressen in Einklang bringen soll. Bei
den Nationalratswahlen erreichte die GLP drei Sitze, die sie alle im Kanton Zürich
gewann. Die Grünliberalen schlossen sich im Parlament einer Fraktion mit CVP und EVP
an. In den Kantonen Waadt, Wallis und Neuenburg trat die nicht zur GLP gehörende
bürgerliche überparteiliche Formation „Ecologie Libérale“ zu den Nationalratswahlen
an. 26

PARTEICHRONIK
DATUM: 31.12.2007
SABINE HOHL

1) AB NR, 2019, S. 1773 ff.; AB NR, 2019, S. 1804 ff.; Medienmitteilung SPK-NR vom 16.8.19; NZZ, 17.8., 6.9.19; BaZ, TA, 14.9.19;
NZZ, 20.9.19; AZ, 24.9.19; AZ, NZZ, TA, 25.9.19; AZ, TA, WoZ, 26.9.19
2) LT, NZZ, 8.9.15; BaZ, NZZ, 9.9.15; WW, 10.9.15; So-Bli, 13.9.15; NZZ, 16.9.15; BaZ, 18.9.15; Blick, 19.9.15; BaZ, 21.9.15; SoZ,
4.10.15
3) SO, 10.7.16; SoZ, 11.9.16; LT, NZZ, 30.11.16; CdT, SGT, 1.12.16; TG, 2.12.16; Blick, 5.12.16; So-Bli, 11.12.16; WW, 15.12.16; SoZ,
25.12.16; LMD, SGR, 28.1.17
4) SoZ, 16.7.17; LMD, NF, 17.7.17; NF, 18.7.17; TA, 19.7.17; LT, NZZ, 7.12.17; LT, NZZ, 8.12.17
5) AB NR, 2014, S. 1677 ff.; AB NR, 2014, S. 1796 ff.; AB NR, 2014, S. 1819.; AB NR, 2014, S. 1867.; AB SR, 2014, S. 247 ff.; AB SR,
2014, S. 983.; LZ, 18.6.14
6) Erläuterungsbericht Vernehmlassung; Vernehmlassung Teilrevision Kernenergieverordnung; TA, 11.1., 24.1., 17.4.18; AVF,
BLZ, SZ, TA, 18.4.18; AZ, NZZ, 19.4.18; Lib, 14.5.18
7) SoZ, 3.4.11.
8) TA, 8.6.05 (Fraktionsmitgliedschaft); 24h und LT, 2.11.05; zu den ökoliberalen Parteien allgemein siehe auch 24h, 24.3.05.
9) Presse vom 3.7., 19.7. und 30.8.04; LT und NZZ, 19.8.04; AZ, 29.10.04. Zur Positionierung der GP siehe auch die Beiträge
des Fraktionspräsidenten der Grünen Freien Liste im Kanton Bern und ehemaligen Generalsekretärs der GP, Bernhard
Pulver, sowie des jetzigen Generalsekretärs der GP, Hubert Zurkinden, in NZZ, 16.2. und 25.2.04.
10) NZZ und BüZ, 29.7.08; NLZ und TA, 2.8.08; NZZ und TA, 4.8.08.
11) Bäumle: NZZ, 12.3.10.
12) BaZ, 8.1.11.
13) BBl, 2011, S. 4645; TG, 11.4.11; BaZ, 17.6.11.
14) 24h, 11.4.11; NZZ, 22.8.11.
15) NZZ, 22.8.11.
16) SZ, 29.3.11; NZZ, 4.4.11 (Bäumle); SGT, 5.4.11; ZH: NZZ und TA, 4.4.11; Lib., 5.4.11; NLZ, 5.4.11; LU: NLZ, 5.4.11; SGT, 11.4.11;
BaZ, 17.6.11.
17) SGT, 14.6.12; BaZ, 15.6.12.
18) TA, 18.7.12; BaZ, 10.10.12; 24h, 30.10.12; AZ, 5.11.12; TAM, 14.12.12.; www.glp.ch.
19) TA, 8.3.13; AZ, 6.7.13; NZZ, 9.10.13 (ideologische Unbeschwertheit).
20) NZZ, 25.1.14; SO, 26.1.14
21) www.grunliberale.ch; NZZ, TA, 14.3.14; TA, 2.4.14; SoZ, 6.4.14
22) SoZ, 29.6.14; NZZ, 30.6.14
23) www.zh.gruenliberale.ch
24) NZZ, 30.6., 19.7.14; LZ, 15.9.14; TA, 30.9.14; LT, 6.10.14; WW, 15.10.14; AZ, 18.10.14
25) TA, 2.4.14
26) Kantonsratswahlen in ZH: BZ, 17.4.07. Gründung der Grünliberalen Partei Schweiz: NZZ, 14.7.07; AZ, BaZ und SGT, 20.7.07;
AZ, 11.8.07. Gründung in BL: BaZ und NZZ, 27.9.07. Gründung in BE: Bund, 9.10.07. Ecologie libérale: Bund, 21.4.07.
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